
Satzung

§1 Name, Sitz und Gescḧaftsjahr

(1) Der Verein f̈uhrt den Namen ”F̈orderverein f̈ur IT-
Training in Ruanda - Nta Kibazo” und soll in das Vereinsre-
gister eingetragen werden; nach der Eintragung führt er den
Zusatz ”e.V.”.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Koblenz.

(3) Das Gescḧaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2 Vereinszweck

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung des Aufbaus und
der Unterhaltung des YADDI Technology Training Centre in
Butare und etwaigen weiteren Standorten in Ruanda.

(2) Darüber hinaus verfolgt der Verein den Zweck, im Rah-
men der L̈anderpartnerschaft Ruanda-Rheinland-Pfalz diese
zu untersẗutzen und positiv zur V̈olkerversẗandigung und zum
kulturellen Austausch beizutragen.

(3) Der Verein verfolgt keine politischen Ziele.

§3 Gemeinn̈utzigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschliesslich und unmittelbar
gemeinn̈utzige Zwecke im Sinne des Abschnitts ”Steuer-
beg̈unstigte Zwecke” der Abgabenordnung.

(2) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt keine eigen-
wirtschaftlichen Zwecke.

(3) Mittel des Vereins d̈urfen nur f̈ur die satzungsgem̈assen
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins erhal-
ten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen
aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Aus-
gaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind oder durch
unverḧaltnism̈assig hohe Verg̈utungen beg̈unstigt werden.

(4) Alle Inhaber von Vereins̈amtern sind ehrenamtlich tätig.

§4 Mitgliedschaft

(1) Jede naẗurliche Person kann Mitglied des Vereins wer-
den, wenn sie die Zwecke des Vereins anerkennt und fördern
will.

(2) Jede naẗurliche Person, Organisation oder Vereinigung,
die den Verein und seine Ziele finanziell unterstützen will,
kann dies durch einmalige oder kontinuierliche Spenden tun.

(3) Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen.Über
die Annahme entscheidet der Vorstand.

(4) Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tag der Aufnahme-
besẗatigung und endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

(5) Der Austritt ist, bei einer K̈undigungsfrist von einem
Monat, zu jedem Monatsende möglich und gegen̈uber dem
Vorstand schriftlich zu erklären.

(6) Mitglieder, die gegen die Ziele des Vereins verstossen
oder das Ansehen des Vereins schädigen oder sich im Na-
men des Vereins politisch betätigen, k̈onnen durch Beschluss
des Vorstandes ausgeschlossen werden. Die Gründe m̈ussen
dem Mitglied schriftlich mitgeteilt werden. Gegen den Be-
schluss kann das Mitglied mit aufschiebender Wirkung die
nächste Mitgliederversammlung anrufen, die dann endgültig
entscheidet. Auf Wunsch hat eine persönliche Anḧorung zu
erfolgen.

§5 Beitrag

(1) Die Mitglieder des Vereins zahlen Beiträge.Über Aus-
nahmen entscheidet der Vorstand.

(2) Die Zahlung der Beitr̈age erfolgt monatlich und
grunds̈atzlich per Bankeinzug oder̈Uberweisung.

(3) Die Höhe des Beitrags wird von jedem Mitglied indivi-
duell beim Eintritt festgelegt. Eine Erhöhung oder Senkung
des Beitrags kann dem Vorstand schriftlich oder per e-mail
erklärt werden und wird zum Ende des Folgemonats wirk-
sam.

§6 Organe des Vereins

(1) Organe des Vereins sind

a) die Mitgliederversammlung

b) der Vorstand.

§7 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des
Vereins.

(2) Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung minde-
stens einmal j̈ahrlich ein. Er kann jederzeit eine außerordent-
liche Mitgliederversammlung einberufen.

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt
schriftlich durch den Vorstand unter Wahrung einer Einla-
dungsfrist von vier Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe
der Tagesordnung. Auf Wunsch des einzelnen Mitglieds kann
die Einladung per e-mail erfolgen. Die Einladung gilt dann
als zugestellt, wenn sie an die letzte dem Verein bekannte
Adresse des Mitglieds gerichtet ist. Anträge der Mitglieder
zur Tagesordnung m̈ussen sp̈atestens zwei Wochen vor dem
Zusammentritt der Mitgliederversammlung dem Vorsitzen-
den schriftlich oder per e-mail vorliegen.
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(4) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist auf
Verlangen von 49 v.H. der Mitglieder einzuberufen. Form und
Frist der Einladung bzw. Anträge zur Tagesordnung richten
sich gem̈ass Ziffer 3.

(5) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn
sie ordnungsgem̈ass einberufen wurde, unabhängig von der
Zahl der erschienenen Mitglieder.

(6) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der/die
Vorsitzende des Vorstands, bei seiner/ihrer Verhinderung
der/die stellvertretende Vorsitzende, hilfsweise ein anderes
Vorstandsmitglied.

(7) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere die fol-
genden Aufgaben:

a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes

b) Entlastung des Vorstandes

c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes

d) Änderung der Satzung

e) Auflösung des Vereins.

(8) Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Beschlüsse, die eine
Änderung der Satzung enthalten, bedürfen einer Mehrheit
von 75 v.H. der abgegebenen Stimmen. Satzungsänderungen,
die von den daf̈ur zusẗandigen Beḧorden aus formalen oder
steuerlichen Gr̈unden verlangt werden, kann der Vorstand oh-
ne Beschluss der Mitgliederversammlung vornehmen.

§8 Vorstand

(1) Der Vorstand wird von der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung f̈ur die Dauer von vier Jahren gewählt. Er bleibt bis
zur Neuwahl im Amt. Wiederwahl oder vorzeitige Abwahl ist
möglich.

(2) Der Vorstand besteht aus

a) dem/der Vorsitzenden

b) dem/der stellvertretenden Vorsitzenden

c) dem Schatzmeister/der Schatzmeisterin

d) bis zu zwei Beisitzern/Beisitzerinnen.

(3) Der Vorstand f̈uhrt die laufenden Geschäfte des Vereins
und erledigt die ihm von der Mitgliederversammlungüber-
tragenen Aufgaben.

(4) Je zwei Mitglieder des Vorstands vertreten den Verein
gerichtlich und aussergerichtlich.

(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit
seiner Mitglieder, darunter der/die Vorsitzende oder der/die
stellvertretende Vorsitzende, anwesend ist. Er beschliesst mit
einfacher Stimmenmehrheit. Eine Abstimmung kann durch
schriftliche Umfrage erfolgen, sofern kein Vorstandsmitglied
diesem Verfahren widerspricht.

(6) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Wahl-
zeit aus, so ist der Vorstand berechtigt, sich selbst zu
erg̈anzen. Auf diese Weise gewählte Vorstandsmitglieder
bleiben jedoch nur bis zur nächsten Mitgliederversammlung
im Amt. Die Mitgliederversammlung ẅahlt dann ein Vor-
standsmitglied f̈ur den Rest der Wahlzeit.

§9 Beurkundung der Beschl̈usse

(1) Die in den Mitgliederversammlungen und Vorstandssit-
zungen gefassten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen
und von dem jeweiligen Versammlungsleiter und dem Proto-
kollf ührer der Sitzung zu unterzeichnen.

§10 Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur durch eine beson-
dere, zu diesem Zweck einberufene Mitgliederversammlung
beschlossen werden.

(2) Diese ist beschlussfähig, wenn mindestens 75 v.H. aller
Mitglieder vertreten sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist inner-
halb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung
mit gleicher Tagesordnung unter dem Hinweis einzuberufen,
dass diese Mitgliederversammlung ohne Rücksicht auf die
Zahl der vertretenen Mitglieder beschlussfähig ist. In beiden
Fällen ist zur Annahme des gestellten Antrages eine Mehrheit
von 75 v.H. der Stimmen der erschienenen Mitglieder erfor-
derlich.

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bis-
herigen Zweckes fällt das Verm̈ogen des Vereins an den ”Ver-
ein Partnerschaft Rheinland-Pfalz-Ruanda e.V.” (eingetragen
im Vereinsregister des Amtsgerichts Mainz unter VR 2055),
der es unmittelbar und ausschliesslich für gemeinn̈utzige
Zwecke verwenden muss.

§11 Inkrafttreten der Satzung

(1) Vorstehende Satzung tritt mit Beschluss der Gründungs-
versammlung am 21.07.2007 in Kraft.
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